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1.1 Methodik und Datengrundlage 

Die Potentialanalyse wird parallel zur Aufstellung des GFNP erarbeitet. Die ermittelten 

Flächen werden in den GFNP übernommen und als „Sonderbauflächen Solar“ darge-

stellt. 

Grundlage für die Potentialanalyse ist es, zuerst die aktuellen Gesetzgebungen, Be-

schlüsse und Empfehlungen in Bezug auf die Entwicklung von Freiflächen-Photovolta-

ikanlagen zusammenzutragen und einzuordnen. Hierfür sollten das Erneuerbare-Ener-

gien-Gesetz, die vorläufige Handlungsempfehlung des Ministeriums für Landwirtschaft, 

Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg (MLUK) sowie aktuelle Vorgaben 

der Landes- und Regionalplanung berücksichtigt werden. 

Aus umwelt- und naturschutzfachlichen, städtebaulichen sowie sonstigen rechtlichen 

Belangen ergeben sich die für den ersten Schritt vorgesehenen harten und weichen 

Ausschlusskriterien, die Grundlage für eine Restriktionsanalyse ist. Hierbei führen die Kri-

terien bei Vorhandensein zu einem Ausschluss der Nutzung für FF-PVA. 

Harte Ausschlusskriterien sind Kriterien, die gesetzlich oder planungsrechtlich vorgege-

ben sind und der Nutzung von Photovoltaik entgegenstehen (vgl. Tabelle X). Hierzu 

zählen unter anderem Schutzgebiete nach nationalem und europäischem Recht 

(bspw. Naturschutzgebiete und FFH-Gebiete), Naturdenkmale, konkurrierende Nut-

zungen wie Wohnbebauung oder Freizeiteinrichtungen sowie der Freiraumverbund 

des Landesentwicklungsplans der Hauptstadtregion Berlin Brandenburg (LEP HR). 

Weiche Ausschlusskriterien sind zusätzliche vom Amt und den beteiligten Gemeinden 

beschlossene Kriterien (Beschluss XXXXX), die ebenfalls zu einem Ausschluss führen, je-

doch nicht durch eine Gesetzgebung oder ähnliche Planwerke geregelt sind. Hierzu 

zählen in dem vorliegenden Fall unter anderem der Abstand zu Siedlungsflächen von 

XXX m, der Abstand zu Gehölz- und Waldflächen sowie Bodenzahlen mit einem Wert 

ab XX. 

Bei der Betrachtung der infrage kommenden Flächen wurden die nachfolgenden Kri-

terien beachtet. Dabei wurde die Amtsfläche um die Tabubereiche verringert, die für 

die Solarnutzung generell nicht in Frage kommen, sodass sich daraus die möglichen 

Flächen ergeben, auf denen Freiflächenanlagen (FFA) errichtet werden könnten. Als 

Standorte für FFA eignen sich primär bereits versiegelte oder vorbelastete Flächen, wie 
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- Konversionsflächen (militärische, aus der gewerblichen Wirtschaft oder Berg-

baufolgelandschaften mit hohem Versiegelungsgrad und ohne ökologische 

Funktion) 

- ehemalige Deponie-/ Altlastenstandorte 

- Abraumhalden 

- ertragsschwache, artenarme oder vorbelastete Acker- und Grünlandflächen  

soweit die nachfolgenden Belange aus der Restriktionsanalyse dem nicht entgegen-

stehen. 

Potenzielle Entwicklungsflächen für Wohnen und Gewerbe sollten nicht in Anspruch 

genommen werden. Hangstandorte und exponierte Lagen sollten ebenfalls vermie-

den werden, da die Anlagen keinen landschaftsprägenden Charakter haben sollen. 
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Kriterium 
 

Bemerkung 
 

Quelle 
 

Harte Ausschlusskriterien 
Folgende Bereiche werden auf Basis naturschutzrechtlicher Bestimmungen ausge-
schlossen 
 Naturschutzgebiet § 23 BbgNatSchG 

Landesamt für 
Umwelt Branden-
burg 

 
Landschaftsschutz-
gebiet 

z. B. Großsee, Peitzer Teichland-
schaft mit Hammer-graben, 
Neißeaue um Grießen 

 
FFH-Gebiet, Flora-
Fauna -Habitat  

Natura 2000 Gebiete, z.B. Peitzer Tei-
che mit dem Teichgebiet Bären-
brück und Laßzinswiesen, Pinnower 
Läuche und Tauersche Eichen 

 
SPA-Gebiet, Special 
Protected Area, Vo-
gelschutzgebiet 

 

Gesetzlich ge-
schützte Biotope (flä-
chenhaft, linienhaft 
und punktuell) 

§ 30 BNatSchG i.V.m. § 18 
BbgNatSchAG  

 
Gesetzlich ge-
schützte Biotopflä-
chen 

§ 32 BbgNatSchG  

 Naturdenkmäler  § 28 BNatSchG 
Untere Natur-
schutzbehörde 

 

Geschützte Land-
schaftsbestandteile 
nach (flächenhaft, li-
nienhaft und punktu-
ell) 

§ 29 BNatSchG 

keine Daten vor-
handen, muss auf 
B-Plan-Ebene ge-
prüft werden 

 Biotopverbünde Biotopverbund Brandenburg 

Ministerium für 
Landwirtschaft, 
Umwelt und Kli-
maschutz 

 

Gebiete mit klimati-
scher Ausgleichs-
funktion (Kaltluftent-
stehung, Kaltluftab-
fluss) 

 
keine Daten vor-
handen 

 

Luftaustauschbah-
nen zwischen belas-
teten und unbelaste-
ten Bereichen 

 
keine Daten vor-
handen 
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Ackerlandschaften 
mit besonderen funk-
tionsökologischen 
Aspekten als 

Rast- und Nahrungsfläche für Zugvö-
gel, Fortpflanzungsgebiete für stark 
bedrohte Arten, wichtige Teillebens-
räume oder wichtige Verbundach-
sen für besonders schutzwürdige Ar-
ten aus angrenzenden Gebieten (z. 
B. Jagdgebiet Rotmilan, Verbin-
dungskorridor zwischen Gewässern 
z. B. für Biber, Fischotter) 

keine Daten vor-
handen 

Folgende Bereiche werden auf Basis wasserschutzrechtlicher Bestimmungen aus-
geschlossen 

 

Hochwasserschutz-
gebiet, festg. Über-
schwemmungsge-
biete, ausgewiesene 
HQ100- und HQext-
rem-Flächen 

natürliche und tatsächliche Über-
schwemmungsgebiete, Gebiete für 
den vorbeugen-den Hochwasser-
schutz 

Landesamt für 
Umwelt Branden-
burg 

 
Wasserschutzgebiet 
Zone I + II 

 

Folgende Bereiche werden auf Basis denkmalschutzrechtlicher Bestimmungen 
ausgeschlossen 
 Baudenkmal  Brandenburgi-

sches Landesamt 
für Denkmal-
pflege und Ar-
chäologisches 
Landesmuseum, 
Landkreis Spree-
Neiße 

 Gartendenkmal Im Amtsgebiet nicht vorhanden 

 Bodendenkmal  

Folgende Bereiche werden auf Basis vorhandener und geplanter Nutzungen aus-
geschlossen / konkurrierende Nutzungen 

 
Siedlungsflächen / 
Wohnbebauung  

ausgenommen zivile und militärische 
Konversionsflächen 

Amtliches Liegen-
schaftskatasterin-
formationssystem 
(ALKIS), Flächen-
nutzungsplan 
(FNP) Bebauungs-
pläne (B-Pläne) 

 

Gewässer/ Gewäs-
serflächen/ Brunnen-
fassungen sowie na-
türliche Quellberei-
che 

 

 
Industrie und Ge-
werbe 

 

 Verkehrsflächen  

 
Grün- und Freiflä-
chen wie Friedhöfe, 
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Parks, Sport- und 
Spielflächen, Freizeit-
gelände, Dauerklein-
gärten sowie Streu-
obstwiesen und grö-
ßere Hecken-/ Ge-
hölzbestände 

 
Photovoltaikanlagen 
Bestand 

 

 

Gebiete, die der Er-
holung dienen, z.B. 
Großsee, Garko-
schke, Ostsee, Drei-
Seen-Land 

 

 Waldflächen  
Landesbetrieb 
Forst BB (Forst-
grundkarte) 

Folgende Bereiche werden auf Basis von raumordnerisch vorrangiger Zielsetzun-
gen ausgeschlossen / planungsrechtliche Belange 

 
regionale Grünzüge 
/ Freiraumverbund 
LEP HR  

 

Landesentwick-
lungsplan Haupt-
stadtregion Berlin 
-Brandenburg von 
2019, Z 6.2 
 

 

Vorranggebiet "Si-
cherung oberflä-
chennaher Roh-
stoffe"  

 
Regionalplan Lau-
sitz-Spreewald 
 

 
Eignungsgebiete 
Windnutzung 

Sachlicher Teilregionalplan Wind 
nicht rechtskräftig, Vorentwurf in 
Auslage 

Sachlicher Teilre-
gional-plan Wind, 
Rechtswirksame 
B-Pläne, FNP 
 

Sonstige Restriktionen 

 
Bauverbotszone an 
Straßen, Freihaltebe-
reich 

Regelquerschnitt + Bauverbot 40 m 
für BAB, 20 m für Bundes-(RQ 10,5 
m), Kreis- (RQ 7,5 m) und Landesstra-
ßen (RQ 9,5) 

auf Grundlage 
ALKIS (Straßen) 

 
Abstand zu Gewäs-
sern (1. und 2. Ord-
nung) 

50 m Puffer an Bundeswasserstraßen, 
Gewässern 1. Ordnung und stehen-
den Gewässern > 1 ha, sonst 5 m 
(§61 BNatSchG) 

Gewässerdaten 
des Landesamts 
für Umwelt Bran-
denburg 
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Abstände zu unter- 
und oberirdischen 
Leitungstrassen 

20 m 
ALKIS, FNP, Ab-
frage der Lei-
tungsträger 

 
Weiche Ausschlusskriterien 
 

 
Siedlungsabstand 
(200 m) 

 

auf Grundlage 
ALKIS, verbindli-
che Bauleitpla-
nung 

 Bodenzahl >= 30  

Forschungsver-
bund "Boden als 
nachhaltige Res-
source für die 
Bioökonomie" 
(BonaRes) 

 
Abstand zu Wald- 
und Gehölzflächen 
(30 m) 

um Konflikte durch Verschattung, 
Windwurf, umstürzende Bäume, um-
herfliegende Äste zu vermeiden 

Landesbetrieb 
Forst BB (Forst-
grundkarte) 

 
Abstand zu Flächen 
für Freizeit und Erho-
lung 200 m 

Erholungsschwerpunkte für die land-
schaftsbezogene Erholung (Sichtbe-
reiche von Aussichtspunkten, Haupt-
aufenthaltsorte von Urlaubern oder 
Hauptrad- und -wanderwege) 

auf Grundlage 
ALKIS, verbindli-
che Bauleitpla-
nung 
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